
Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung (ZB GruppenUV 2013)
(U 203 1.2013)

Die Gruppen-Unfallversicherung kann mit oder ohne Angabe der
Namen der versicherten Personen abgeschlossen werden. Die
vereinbarte Form ergibt sich aus dem Vertrag.

1 Versicherungen ohne Namensangabe

1.1 Versicherungsschutz besteht für die Personen, die der im
Vertrag bezeichneten Gruppe angehören.

1.2 Die zu versichernden Personen sind von Ihnen so zu be-
zeichnen und zu erfassen, dass Zweifel über die Zugehö-
rigkeit des Verletzten zu dem versicherten Personenkreis
nicht entstehen können.

1.3 Wir werden Sie regelmäßig auffordern, uns innerhalb eines
Monats die Anzahl der im zurückliegenden Zeitabschnitt ver-
sicherten Personen anzugeben. Diese Angabe muss nach
Monaten und nach dem höchsten Stand jeden Monats erfol-
gen. Eine Durchschnittsberechnung ist nicht zulässig.

Sind mehrere Personengruppen versichert, benötigen wir
diese Angaben für jede Gruppe getrennt.

1.4 Aufgrund Ihrer Angaben errechnen wir den zu zahlenden
Beitrag für den zurückliegenden Zeitabschnitt und Sie erhal-
ten von uns eine Abrechnung.

1.5 Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person
erlischt, wenn sie aus dem mit Ihnen bestehenden Dienstver-
hältnis oder aus der Vereinigung ausscheidet.

2 Versicherungen mit Namensangabe

2.1 Versicherungsschutz besteht für die namentlich genannten
Personen.

2.2 Nicht versicherte Personen können Sie jederzeit zur Versi-
cherung anmelden, wenn Beruf oder Beschäftigung und die
Versicherungssummen die gleichen sind wie die der bereits
versicherten. Für die hinzukommenden Personen besteht
Versicherungsschutz im vereinbarten Umfang ab Eingang
Ihrer Anmeldung bei uns.

2.3 Personen in anderen Berufen oder mit anderer Beschäf-
tigung oder mit höheren Versicherungssummen sind erst
versichert, nachdem Sie sich mit uns über Versicherungs-
summen und Beitrag geeinigt haben.

2.4 Wir haben das Recht, die Versicherung des Einzelnen nach
Risikoprüfung abzulehnen. Lehnen wir ab, erlischt der Versi-
cherungsschutz einen Monat nach Abgabe unserer Erklärung.

2.5 Für versicherte Personen, die aus dem Vertrag ausscheiden
sollen, erlischt der Versicherungsschutz frühestens zu dem
Zeitpunkt, in dem uns Ihre Anzeige zugeht.

3 Vertragsdauer
(Zusatz zu Ziffer 6 und Ziffer 10 AUB 2013)

3.1 Wir oder Sie können den Versicherungsschutz der einzelnen
versicherten Person durch schriftliche Mitteilung Ihnen ge-
genüber beenden, wenn wir nach einem Unfall eine Leistung
für sie erbracht haben oder gegen uns Klage auf eine Lei-
stung erhoben worden ist. Die Mitteilung muss Ihnen späte-
stens einen Monat nach Leistung oder - im Falle eines
Rechtsstreits - nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Ver-
gleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen
sein. Der Versicherungsschutz erlischt einen Monat nach Zu-
gang der Mitteilung.

3.2 Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb eingestellt
oder die Vereinigung aufgelöst wird. Ein Betriebsübergang ist
keine Einstellung des Betriebs.

3.3 Ziffer 6.3 AUB 2013 hat keine Gültigkeit.

4 Fluggastrisiko

4.1 Fliegen mehrere durch diesen Vertrag versicherte Personen
zusammen in einem Flugzeug, dann bilden für das Fluggast-
risiko - unter Berücksichtigung der vertraglichen Vereinba-
rungen - folgende Versicherungssummen die gemeinsame
Höchstgrenze unserer Leistungspflicht:

7.000.000 € Invaliditätsleistung (bei Vollinvalidität)
200.000 € Übergangsleistung
20.000 € Unfall-Rente

3.500.000 € Todesfallleistung
1.500 € Krankenhaustagegeld/Genesungsgeld

125.000 € Kosmetische Operationen
1.500 € Tagegeld

20.000 € Kurbeihilfe
125.000 € Bergungskosten

4.2 Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 5.1.4 AUB 2013 gelten unver-
ändert.

4.3 Die für die Einzelperson vereinbarten Versicherungssummen
ermäßigen sich ggf. im entsprechenden Verhältnis.

Besondere Vereinbarung (Klausel)

Die folgende Klausel gilt nur, wenn sie gemäß Antrag vereinbart ist:

Klausel 9142(13) Gruppen-Unfallversicherung mit Direktanspruch der versicherten Person

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung gegen Unfälle, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung), abgeschlossen. Ab-
weichend von den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen AUB 2013 gilt folgendes:

1. Ausschließlich die versicherte Person kann Leistungen aus der Unfallversicherung unmittelbar bei uns geltend machen. Ihre
Zustimmung als Versicherungsnehmer ist hierfür nicht erforderlich. Wir leisten direkt an die versicherte Person.

2. Sie als Versicherungsnehmer informieren jede versicherte Person über den im Rahmen dieses Vertrages bestehenden Ver-
sicherungsschutz und über diese Vereinbarung.


